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Neuenburg. Als Forstinspektor für die Stadtwaldungen von Neuen-
bürg wurde gewählt Herr Forstingenieur rf. ßowrgwm, von Sombeval.
bisher Adjunkt der Forstwirtschaftlichen Zentralstelle in Solothurn.
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Wirtschaftslehre des Forstwesens. Einführung und Grundriß. Von Josef
Köster, o. Prof. an der Universität Göttingen und Direktor der Inter-
nationalen Forstzentrale Berlin. Verlag von Paul Parey in Berlin. 1943.
388 Seiten. Preis gebunden RM. 18.60.

Eine Forstwirtschaftslehre zu schreiben, kann man ein Wagnis heißen.
Sachlich und gewissenhaft die Verkettungen in der Volkswirtschaft zu
erfassen, einen Vorgang, in dem man selber mitten drin steht, allgemein
gültig nach Ursache und Wirkung zu besehen, ist eine schwierige Aufgabe.
Die vorliegende Arbeit sucht ihre Lösung. Für eine Wirtschaftslehre gilt
aber wohl immer in gewissem Sinn jene philosophische Deutung : die Dinge
sind so, weil ich sie so denke, für einen andern können sie anders sein.

Immerhin, was das Buch will, eine Übersicht entwerfen und Anregung
vermitteln, das ist gelungen.

In reichlich und angenehm gegliederter Form gibt es nicht nur in Wort,
sondern auch in mannigfaltigen Statistiken aus allen Ländern Auskunft über
Leistungen und Umfang der Forstwirtschaft. Fast beneidet man den Autor
um die freie Zeit, die ihm zur Verarbeitung wohl eines Stapels von Quellen
jeder Richtung zur Verfügung stehen mußte. Der Wald wird als Kulturgut
dargestellt mit unwägbaren volkswirtschaftlichen Werten, der Bruch mit der
liberalistisch-privatwirtschaftliehen Renditenbewirtschaftung besonders her-
vorgehoben. Ein Wald sei kein Mietshaus, wird einmal gesagt. Die Boden-

reinertragslehre hat nach des Verfassers Ansicht nur noch Museumswert :

so war es einmal. Niemand wird daran Anstoß nehmen. Eingehend ist auch
vom Thema der Waldbewertung die Rede. Ebenso erfährt die Holzmarktlage
eine weitere Auseinandersetzung: solange Exploitationsgebiete mit Spitzen-
und Ausleseprodukten der Nachfrageseite eine Leistungsfähigkeit in der
Holzerzeugung vortäuschen, die anormal ist, kommt unsere Forstwirtschaft
nicht dazu, ihre natürliche Stellung innerhalb der Volkswirtschaft zu bezie-
hen. Der Wald braucht den Staatsschutz, weil er sich nicht von heute auf
morgen den manchmal schnell ändernden Ansprüchen anpassen kann.

Eine starke gesetzliche Regelung der Privatwaldwirtschaft und auch
des holzverarbeitenden Gewerbes wird vom Verfasser befürwortet. Nichts
aber wie das Verhältnis vom Staat zum einzelnen Menschen kann — in guten
Treuen —• zu Meinungsverschiedenheit und fortgesetzter Erörterung Stoff
bieten.

Daß vor allem deutsche Verhältnisse beschrieben werden, liegt sowohl
im beträchtlichen Anteil Deutschlands an der Forstwissenschaft als auch in
der Stellung des Verfassers und in der Zweckbestimmung der Schrift
begründet.

Um das Wesentliche in einem solchen Buch recht eindrücklich zu
machen, würde man sich die Sprache dazu oft etwas einfacher wünschen.

BüArer.



(Aufnahme Amsler.)

Burgerwald Sumiswald : Plenterbestand Bezirk C am Exkursionsweg.
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